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Deutschland unterstützt das Ziel der Ratifizierung des Hong-Kong-Abkommens durch die 

Mitgliedstaaten der EU.  
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Deutschland kann jedoch dem Entscheidungsvorschlag nicht zustimmen, da keine ausschließliche 

Unionszuständigkeit ersichtlich ist, die eine ausdrückliche Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur 

Unterzeichnung erforderlich machen würde. Darüber hinaus ist die Entscheidung auf eine 

fehlerhafte Rechtsgrundlage gestützt. Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v und Absatz 8 

Unterabsatz 1 AEUV des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist nur 

in Fällen einschlägig, in denen die Union selbst Mitglied einer Übereinkunft oder einer 

internationalen Organisation ist, was im vorliegenden Fall nicht zutrifft. Daher wäre die korrekte 

Rechtsgrundlage Artikel 2 Absatz 1 AEUV. Deutschland hat diese Rechtsauffassung in seiner 

Klage gegen den Rat in der Rs. C-399/12 (Organisation für Rebe und Wein (OIV) ausführlich 

spezifiziert. 

 

 




